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Leistungen

Quelle: Zuständigkeitsfinder Bocholt

Wenn Ihnen eine gültige Baugenehmigung vorliegt, deren Geltungsdauer bald abläuft oder
absehbar ist, dass die Bauarbeiten länger als 1 Jahr unterbrochen sein werden, können Sie
eine Verlängerung der Baugenehmigung - auch wiederholt- um jeweils bis zu einem Jahr
beantragen. Zuständig für die Entscheidung über die Verlängerung der Baugenehmigung
ist die untere Bauaufsicht.

Die Baugenehmigung erlischt, wenn Sie nicht drei Jahre nach Ausstellung mit dem Bau
begonnen oder die Bauarbeiten für mehr als ein Jahr unterbrochen haben.

Wenn Ihnen eine gültige Baugenehmigung vorliegt, deren Geltungsdauer bald abläuft oder
absehbar ist, dass die Bauarbeiten länger als ein Jahr unterbrochen sein werden, können
Sie eine Verlängerung der Baugenehmigung beantragen.

Die Geltungsdauer der Baugenehmigung kann um jeweils maximal ein Jahr verlängert
werden, wenn sich die rechtlichen Voraussetzungen nicht zwischenzeitlich geändert haben
und der schriftliche Antrag vor Ablauf der Geltungsdauer der Baugenehmigung bei der
zuständigen Bauaufsichtsbehörde eingegangen ist.

Zuständig für die Entscheidung über die Verlängerung der Baugenehmigung ist die untere
Bauaufsichtsbehörde.

Die Entscheidung über die Verlängerung der Baugenehmigung ist gebührenpflichtig.

Änderung von Anlagen Verlängerung
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 Kurztext

 Rechtsgrundlage(n)

 Erforderliche Unterlagen

 Voraussetzungen

 Weiterführende Informationen

 Hinweise (Besonderheiten)

 Verfahrensablauf

 Fristen

 Kosten (Gebühren, Auslagen etc.)

 Bearbeitungsdauer

 Fachliche Freigabe


